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 Veröffentlicht am 21.04.1977

Norm

ABGB §1327 c1

ZPO §273

ZPO §503 Z4 E4c3

ZPO §503 Z4 E4c21

Rechtssatz

Die Ermittlung des Wertes der einem Ehemann durch den Tod der Ehefrau entgangenen, von dieser im Haushalt

geleisteten Arbeit betri<t die Feststellung von Tatsachen, kann allerdings bei Unmöglichkeit einer exakten

Beweisführung unter dem Gesichtspunkt des § 273 ZPO Gegenstand einer Rechtsrüge sein.
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